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Vernehmlassung zu den Vorschlägen der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats: Bildungsrahmenartikel in der Bundesverfassung

Sehr geehrter Bundesrat Couchepin,

sehr geehrte Damen und Herren

Die Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren (KSGR) dankt Ihnen für die Gelegenheit, sich zu den Vorschlägen der WBK-NR vernehmen lassen zu können. Der Vorstand der KSGR hat an seiner Sitzung vom 8. September 2004 in Bern den nachfolgende Stellungnahme verabschiedet.

Allgemein

Der Vorstand der KSGR begrüsst die Revision. Er erhofft sich davon eine Stärkung des schweizerischen Bildungssystems im Sinne der besseren Kohärenz.

Der Vorstand der KSGR ist mit der Stellungnahme des Verbands der Vollzeitschulen der Sekundarstufe II (TRI S2) im Wesentlichen einverstanden, möchte aber folgende Punkte verdeutlichen.

Zu den Fragen

Ad 1., Notwendigkeit: Der Vorstand der KSGR hält die Notwendigkeit einer Änderung der Bildungsbestimmungen in der Bundesverfassung für unbestritten. Die vorgeschlagenen Ergänzungen weisen in die richtige Richtung.

Ad 2., Kompetenzausscheidung zwischen Bund und Kantonen: Der Vorstand der KSGR hält die vorgesehene Kompetenzausscheidung grundsätzlich für richtig. Bund und Kantone sollen sich auch weiterhin die Aufgaben im Bereich der Bildung teilen, dabei jedoch darauf achten, dass eine bestmögliche Koordination der Anstrengungen und der schulischen Angebote erfolgt. Die Art und die Vielfalt (mithin die Qualität) der Angebote, sowie die Durchlässigkeit der verschiedenen Bildungsangebote müssen weiter gepflegt und über die Kantonsgrenzen hinweg entwickelt werden. 

Gerade die Gymnasien können anhand der letzten Revision (Einführung der neuen Verordnung über die Maturitätsausweise MAR) belegen, dass zu eigenwillige kantonale Sonderlösungen die Durchlässigkeit selbst im gleichen Ausbildungsgang behindern können ohne dass die Qualität lokal erkennbar gesteigert wird.

Aus der Sicht der Gymnasien ist anzumerken, dass in Art. 62a die Mittelschulen in geeigneter Form erwähnt werden müssen. Sie können nicht unter den in Art. 62a, Abs.2 erwähnten „Grundschulunterricht“ subsumiert werden. Für die Kohärenz und die Weiterentwicklung des schweizerischen Bildungswesens ist es jedoch essentiell, dass die Kantone auch für ein ausreichendes Angebot an Vollzeitschulen auf der Sekundarstufe II (Gymnasien und andere Angebote) sorgen. Diese Angebote sollen auch unter staatlicher Leitung stehen und an öffentlichen Schulen unentgeltlich sein. Da zudem mit den neuen Bestimmungen dem Bund für „alle Bildungsstufen, von der Vorschule bis zu den Hochschulen“ das Recht erwächst, „die Zugänge zu den Bildungsstufen und Bildungseinrichtungen zu normieren“ (Kommentar zu den einzelnen Artikeln), ist eine Klärung der Situation bezüglich der Mittelschulen zwingend.

Mit der Erwähnung der Mittelschulen wird der Bildungsartikel erst kohärent, denn neben dem Grundschulunterricht (Art. 62a) finden die Angebote der Berufsbildung (Art. 63) und der Hochschulen (Art. 63a) ebenfalls Erwähnung. Zudem wird mit der Erwähnung der Gymnasien der in Art. 62a, Abs. 3 festgehaltene Auftrag zur Sonderschulung von behinderten Kindern und Jugendlichen um einen Auftrag zugunsten einer anderen Gruppe von Jugendlichen ergänzt.

Ad 3., Varianten von Artikel 62, Absatz 2: Der Vorstand der KSGR befürwortet die Variante 1, weil sie im gegebenen Zeitpunkt wohl am ehesten realisiert werden kann. Grundsätzlich ist allerdings einer Formulierung der Vorzug zu geben, welche die Regelungskompetenzen eindeutig regelt (Wann ist das Eingreifen des Bundes zur Überwindung von kantonal generierten Blockaden eines Entwicklungsprozesses notwendig?). Aufgrund dieser Überlegung sollte so häufig wie möglich auf die „Kann-Formel“ im Text verzichtet werden. Mittelfristig kann sich der Vorstand der KSGR eine weitergehende Angleichung der Vorgehensweisen im schweizerischen Bildungswesen vorstellen. Er ist der Meinung, dass Partialinteressen der Kantone der Kohärenz des Bildungsraums Schweiz untergeordnet werden müssen.

Der Vorstand der Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren dankt Ihnen für die Berücksichtigung der oben dargelegten Überlegungen.

Mit freundlichen Grüssen

Arno Noger, Präsident
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